
 

ANTRAG AUF FAMILIENFÖRDERUNG 

  

Diese Förderung ist eine freiwillige Leistung der Marktgemeinde Vomp. Es besteht weder ein vertraglicher 
noch ein sonstiger verfolgbarer Rechtsanspruch auf die Gewährung einer solchen.  

  

 
Förderungswerber:  

Name:         

Anschrift:         

Telefon:         Email:         

IBAN:         

  

Angaben zur Familie, die zum gemeinsamen Haushalt gehören:  

Familien-, Vorname:  Geburtsdatum:  Verwandt.:  Beruf / Schule  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Die Förderung ab dem 3. Kind* wird für _____ Kinder beantragt.  

  

Familieneinkommen:  
 

Monatliches Haushaltsnettoeinkommen:   
aller im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen dazu zählen: Gehalts-, Lohn-, Pension- 

AMS-Bezug; Sozialhilfe; Wochen-, Kinderbetreuungsgeld; Unterhalts-, Alimentationszahlung; …! 

ohne: Familien-, Wohn-, Mietzinsbeihilfe; Pflegegeld,…!  

€        

Bei Landwirten - Höhe des Einheitswertes:  €        

Bei selbstständig Erwerbstätigen - Jahreseinkommen lt. 

Einkommenssteuerbescheid des vorangegangenen Jahres:  
€        

  
 

Beizulegende Unterlagen:  

 Einkommensnachweise aller im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen  
  

  

  



 
⌧ Bitte ankreuzen! 

 

☐ Ich erkläre hiermit, dass alle vorstehenden Angaben wahrheitsgetreu sowie vollständig sind und 

verpflichte mich, jede Änderung, die für die Gewährung der Familienförderung maßgeblich ist, dem 
Marktgemeindeamt Vomp unverzüglich mitzuteilen. Ich nehme zur Kenntnis, dass eine Unterlassung der 
Bekanntgabe sowie wissentlich irreführende oder falsche Angaben zur Ablehnung des gestellten Antrags 
und gegebenenfalls zur Rückzahlung eines bereits erhaltenen Förderungsbeitrags führen.  
  

Datenschutzerklärung und Einwilligung zur Datennutzung:  
⌧ Bei Zustimmung ankreuzen!  

  

 Ich bin mit der elektronischen Speicherung und Verarbeitung meiner Daten durch die Marktgemeinde     
Vomp zum Zwecke der Familienförderung einverstanden. Die personenbezogenen Daten werden nur 
in dem für die Verwaltung unbedingt erforderlichem Umfang und auch nur so lange gespeichert, wie 
dies für die Erfüllung der Aufgaben oder aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe erforderlich ist. Die 
Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.  

  

 Ich bin damit einverstanden, dass mich die Marktgemeinde Vomp zum Zwecke der Familienförderung 
unter den angegebenen Daten kontaktiert.  

 
Ihnen stehen die Rechte auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung und Widerspruch zu. Dafür wenden 
Sie sich an die Marktgemeinde Vomp. (Weitere Infos unter http://www.vomp.tirol.gv.at)  
  

Datum:         
 Unterschrift 

Antragsteller:  
  

  
Familiennettoeinkommensgrenzen 2022 

  

Die Einkommensgrenzen wurden, wie vom Gemeinderat am 13.02.1998 festgesetzt, nach dem 

Erziehungszuschuss II des Landes berechnet. Da es diese Landesförderung nicht mehr gibt, wird die 

Einkommensgrenze jährlich um die Indexsteigerung erhöht (Lebenshaltungskostenindex November 

2020 bis November 2021 – 1,14 %)  

  

bei Alleinerziehern mit  bei Ehepartner mit  

3 Kindern  € 2.342,--  3 Kindern  € 2.826,--  

4 Kindern  € 2.909,--  4 Kindern  € 3.472,--  

5 Kindern  € 3.472,--  5 Kindern  € 3.944,--  

  

Höhe der Förderung  

 

Die Marktgemeinde Vomp gewährt ab dem 3. Kind einen Förderbeitrag pro Kind in der Höhe von € 255,--. 

* Voraussetzung: mind. 3 Kinder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.  

 

Die Richtigkeit der Angaben wurden geprüft:  

von:  am:  Unterschrift:  

vom Gemeindevorstand genehmigt:  

in der Sitzung am:  

  

genehmigt für:    1 Kind     2 Kinder    3 Kind     4 Kinder  

 nicht genehmigt, weil ______________________________  

sachlich richtig:    rechnerisch richtig:    

zur Zahlung angewiesen:  Der Bürgermeister:  

  

  

 
 

 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit, gelten sämtliche Personenbezeichnungen für alle Geschlechter gleichermaßen. 


